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4.1 Denkmalschutz / Archäologie 

Es wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG verwiesen. 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder 

Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Ge-

meinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Me-

tallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brand-

schichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages 

nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-

schutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 86 – Denkmalpflege) 

mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswid-

rigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation ar-

chäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 

rechnen. 

 

4.2 Bodenschutz 

Inhaltliche Übernahme des Merkblatts „Bodenschutz bei Baumaßnahmen“, Landrats-

amt Rems-Murr-Kreis, Stand 06.02.2009: 

Durch fast jede Baumaßnahme werden Böden als Baugrund in Anspruch genommen 

und verlieren dabei weitgehend ihre ökologischen Bodenfunktionen. Bei der Planung 

und Ausführung von Bauvorhaben muss deshalb insbesondere auf einen sparsamen 

und schonenden Umgang mit dem Boden geachtet werden. Hierbei sind die Bestim-

mungen des Bundes- Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) sowie des Landes-

Bodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchAG) zu berücksichtigen. 
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Unbelasteter, verwertbarer Erdaushub ist vorrangig einer technischen Verwertung 

zuzuführen. Dadurch werden sowohl wertvolle Rohstoffvorräte, als auch knapper 

werdendes Deponievolumen geschont. Bei größeren Aushubmengen ist eine Verwer-

tungskonzeption zu erstellen und dem Landratsamt vorzulegen. Einer "Vor-Ort-

Verwertung" ist grundsätzlich Vorrang einzuräumen. Diesem Erfordernis ist bereits in 

der Planungsphase (z. B. Minimierung der Einbindetiefen, Massenausgleich) Rech-

nung zu tragen. Ein Entsorgen des Bodens durch Deponierung ist nur in Ausnahme-

fällen zulässig. 

Zu Beginn der Baumaßnahme ist der Oberboden (humoser Boden) sauber abzu-

schieben und vom übrigen Erdaushub bis zur weiteren Verwertung getrennt fachge-

recht zu lagern. Weiterer Erdaushub unterschiedlicher Eignung ist separat in Lagen 

auszubauen und spezifisch zu verwerten. 

Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte, unvermeidliche Boden-

belastungen (z. B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. Sie 

sind am Ende der Bauarbeiten zu beseitigen (z.B. durch Tieflockerung). Baustoffe, 

Baustellenabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Ver-

mischungen mit Bodenmaterial ausgeschlossen werden. 

Werden im Zuge der Bauarbeiten unerwartet Bodenverunreinigungen bzw. schädli-

che Bodenveränderungen angetroffen, ist unverzüglich das Landratsamt, Geschäfts-

bereich Umweltschutz, zu benachrichtigen. Schadstoffbelastete Böden sind von ver-

wertbarem Erdaushub zu trennen und einer Aufbereitung oder schadlosen und ord-

nungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. 

Für den Umgang mit Böden, die für eine technische Verwertung bzw. eine Erdauffül-

lung vorgesehen sind, gelten die Vorgaben aus DIN 19731 und der Vollzugshilfe zu § 

12 der Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). Die Hefte 10, 

24 und 28 "Luft-Boden-Abfall" des Ministeriums für Umwelt Baden-Württemberg bie-

ten weitere wichtige Informationen. Auf das Merkblatt "Erdauffüllungen" des Landrat-

samtes wird hingewiesen. 

Grundlage für die Beurteilung von Böden zur Nutzung bzw. Verwertung sind die 

BBodSchV sowie die Verwaltungsvorschrift „Verwertung von als Abfall eingestuften 

Bodenmaterial“ des Umweltministeriums des Landes Baden-Württemberg vom 

14.03.2007. 

 

4.5 Geologie 

Für Neubauten werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 4020 

empfohlen. 
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4.6 Baumstandorte an Versorgungsleitungen 

Bei der Auswahl von Baumstandorten sind die Abstände zu Versorgungsleitung gem. 

DIN 18920/DVGW GW 125 einzuhalten. Hier ist ausgesagt, dass Bäume im Bereich 

von Versorgungsanlagen bis 1m Abstand nicht möglich sind und von 1m bis 2,50m 

ab Außenkante Baumstamm zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich werden. 
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